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Um den berechtigten Wünschen der deutschen Wirt-

schaftskreise nach einer vollständigen und schnellen Unter-

richtung über die für dJn deutschen Außenhandel wichtigen 

ausländischen Gesetze und Verordnungen, zu genügen,bitte ich, 

bei der dortigen Berichterstattung auf diesem Gebiete auch 

alle in der anli egenden Aufzeichnung aufgeführten Materien zu 

berücksichtigen, sowie den Berichten zwei Durchschläge und 

die Anlagen in drei Exemplaren beizufügen. Auf den Original-

berichten bitte ich unter dem Datum zu vermerken *2 Durch-

Schläge für die Z.W.A, liegen bei", sowie auf den Durch-

schlägen und ihren Anlagen den Vermerk anzubringen"für die 

Z.W.A. bestimmt*. Entsprechend bitte ich auch hinsichtlich 

des Materials über die ausländische Zoll- und Außenhandels-

gesetzgebung zu verfahrens das deutsche Auslandsvertretungen 
I .. ~ . -

auf Grund der Bestimmungen des Genfer Abkommens über die 

Vereinfachung der Zollförmlichkeiten im Austausch erhalten. 

Handelsverträge bitte ich, wie bisher, regel-
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mäßig in 13 Exemplaren einzureichen, von diesen Jedoch künf-

tig 2 Exemplare nebst 2 Berichtsdurchschlägen mit den erwähn 

ten Leitvermerken für die Z.WfA. zu versehen. 
sämtliche diplomatischen und 
berufskonsularisehen Auslandsvertretungen 
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Im Auswärtigen Amt, bei der Zentral stelle für den 

wi rt schaf tli chen Auslandsnachri cht endi enst und im Zoll-* 

büro des Heichswirtschaftsminist eri ums ist Vorsorge ge-

troffen worden, daß dieses Nachrichtenmaterial auf dem 

schnellsten Wege weitergeleitet und ausgewertet wird. 

Insbesondere wird von dieser Neuregelung eine Ausge-

staltung des Zollexpreßdienstes der Industrie- und Sandels-

zeitung erwartet, dem. die deutsche Wirtschaft sehr großes 

Interesse entgegenbringt. 

Sollte es notwendig sein, in den Berichten über die 

ausländische Zoll- und Außenhandelsgesetzgebung Ausfüh-
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rungen zu machen, die Stellungnahmen enthalten oder ver-

traulich sind und sich zur Veröffentlichung nicht eignen, 

so bitte ich, in den Berichten selbst entsprechende Hin-

weise zu geben, z.B. durch die BemerkungVon hier an ver-

traulich", oder "Nicht zur Veröffentlichung in der I.u.H. 

geeignet 

Über besonders wichtige Maßnahmen in der ausländischen 

Zoll- und Außenhandelsgesetzgebung, deren sofortige Be-

kanntgabe an die deutschen Interessenkreise geboten er-  w  

scheint, bitte ich, beschleunigten besonders dringlichen 

Fällen, telegrafisch zu berichten, 
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Anlage zu I A 4134. 
A u f z e i c h n u n g , 

Vpn $er Zoll- und Außenhandelsgesetzgebung des 

Auslandes sind folgende Materien für die deutsche Wirt-

schaft von Bedeutung; 

1.) Das mat erieile und formelle Zollrecht, einschl. des 

materiellen und formellen Zollstraf rechts, d.h. die Zoll-

tarife mit den zu ihrer Anwendung dienenden Bestimmungen 

(amtlichen Warenverzeichnissen, Tariferläuterungen,Anlei-

tungen für die Zollabfertigung,ZolltarifentScheidungen, 

rechtsverbindlichen Zolltarifauskünften), die Zollneben-

abgaben(Zollabfertigungsgebühren,Manipulations gebühren, 

statistische Gebühren, Außenhandelsförderungsgebühren,Ein-

und Ausfuhrbewilligungsgebühren und dergleichen), die Be-

stimmungen über bedingte Zollfreiheit, wie den Veredelungs-

Reparatur-(Ausbesserungs-,)Vormerk-,Retour-(Bückwaren-) 

Muster-und Konsignationsverkehr, die Zollgesetze und die 

Zollordnungen sowie sonstige Bestimmungen verfahrensrecht-

licher Natur„ insbesondere über die zulässigen Rechtsmit-

tel (Zollbeschwerde- und Zollstreitverfahren)tdas Zoll-

abfertigungsverfahren einschl. der Bestimmungen über die 

erforderlichen Versandpapiere (Ursprungszeugnisse,Zoll-

und Konsularrechnungen, Wertbescheinigungen usw*). 

Als zum Zollrecht gehörig sind dabei auch die Ein-, 

Aus-und Durchfuhrverbote und - beschränkungen anzusehen, 

gleichviel ob sie wirtschaftspolitischer Natur sind oder 

mit Rücksicht auf die öffentliehe Sicherheit, auf die Ge-

sundheitspolizei zum Schutz von Menschen,Tieren oder Pflan-

zen, zur Durchführung international er Abmachungen usw. er-

lassen sind* 
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Im Interesse des Zollauskunft sdi enst es ist es notwendig, 

daß von allen ausländischen(amtlichen oder privaten)Zoll-

tarifausgaben sowie Hilfswerken für die Zolltarifi erung 

(amtlichen Warenverzeichnissen, Tariferläuterungen,Sammlun-

gen von ZolltarifentScheidungen und - auskünften usw.) Je 

ein Stück alsbald nach Erscheinen eingesandt wird• 

2.) Das Steuerrecht, soweit es auch die eingeführten aus-

ländischen Waren betrifft oder ausländische Handels- und 

Gewerbetreibende besonders belastet, d.h. die Bestimmungen 

über die neben den Zöllen und Zollnebenabgaben erhobenen 

Verbrauchsabgaben,Monopolausgleichabgaben, Umsatz- und 

Luxussteuern, Octroiis(soweit sie, wie z.B. Seeoctrots, im 

gesamten Staatsgebi et Geltung haben, nicht dagegen Gemeinde-

abgaben) ,Stempelsteuern,Gewerbesteuern sowie sonstige Son-

derabgaben für ausländi sehe Handlungsrei sende; 

3.) Das Schiffahrtsrecht, soweit ausländische Schiffe be-

sonderen Bestimmungen unterworfen werden,z.B. Ausschluß von 

der Küstenschiffahrt oder dem Anlaufen bestimmter Häfen, 

oder soweit die Wareneinfuhr dadurch eine besondere Bela-

stung erfährt, d.h. Schiffahrts- unci Hafenabgaben.  w  

4.) Das sonstige innere Wjrtschafts- und Handelsrecht, 

soweit es die Wareneinfuhr und die Betätigung ausländischer 

Handels- und Gewerbetreibender in dem Lande berührt,d.h. 

Vorschriften über die Waren- und Herkunftsbezeichnung, 

Vorschriften über die Beschaffenheit von Waren,den Verkehr 

mit Waren,z.B. Bestimmungen über den Feingehalt von Edel-

metallwaren, den Karatgehalt echter Perlen und Edel st eine, 

gesundheits- und veterinärpolizeiliche Vorschriften,Be-

stimmungen über den Waffenhandel sowie den Verkehr mit 

Sprengstoffen 



Sprengstoffen und entzündlichen Gegenständen, Maßnahmen 

zur Industrie- und Landwirtschaftsförderung, insbesondere 

Prämiengewährung; Devisenbestimmungen; Maßnahmen auf dem 

Gebiete des Münze-,Maß- und Gewichtswesens; Bestimmungen 

über den Schutz des geistigen Eigentums , 

5«) Das Konsulatswesen, soweit es die Konsulats gebühren in 

Handelsangelegenheiten betrifft; 

6.) Die Staatsverträge, soweit sie die vorstehend aufge-

führten Mat erien regeln, d.h. Wirt schafts-,Handels-, Zoll-, 

Schiffahrts-, Konsular-, Niederlassungs- und dergleichen 

Verträge• 

Die ausländi sehen Gesetzes-und Verwaltungsvorschriften 

sowie die Staatsverträge über die vorbezeichneten Materien 

werden in ihrem vollen Wortlaut mit genauen Angaben über 

den Ort der amtlichen Verb'ffentIi chung sowie den Daten der 

Ausfertigung und des Inkrafttretens (bei Staatsverträgen 

auch Mitteilung über den Austausch der Ratifikationsurkunden) 

benötigt. Bei Einreichung von Abschriften oder Ausschnitten 

ist die Veröffentlichungsstelle genau nach Nummer,Datum 

und Seite des Veröffentlichungsorgans zu bezeichnen» 


